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RW RECHTSWISSENSCHAFT – Zeitschrift für rechtswissenschaft-

liche Forschung
S. Satz, Seite
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SächsVBl Sächsische Verwaltungsblätter
SchlHA Schleswig-Holsteinische Anzeigen
sic. sic erat scriptum
SJZ Süddeutsche Juristenzeitung
SK Systematischer Kommentar
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
Ss Registerzeichen des Oberlandesgerichts und der Generalstaatsan-

waltschaft für Revisionen in Strafsachen und Rechtsbeschwerden
in Bußgeldsachen

StA Staatsanwaltschaft
StGB Strafgesetzbuch
StPO Strafprozessordnung
StR Registerzeichen beim Generalbundesanwalt und Bundesgerichts-

hof für Revisionen in Strafsachen
StraFo Strafverteidiger-Forum
StrEG Strafverfolgungsentschädigungsgesetz
StV Strafverteidiger
Teilbd. Teilband
TierGesG Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen

(Tiergesundheitsgesetz)
Tier-LMHV Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim Herstellen,

Behandeln und Inverkehrbringen von bestimmten Lebensmitteln
tierischen Ursprungs (Tierische Lebensmittel-Hygieneverord-
nung)

TierSchG Tierschutzgesetz
TierSchlV Verordnung zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der

Schlachtung oder Tötung (Tierschutz-Schlachtverordnung)
TierSchNutztV Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und ande-

rer zur Erzeugung tierischer Produkte gehaltener Tiere bei ihrer
Haltung (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung)

TierSchTrV Verordnung zum Schutz von Tieren beim Transport (Tierschutz-
transportverordnung)

TollwV Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-Verordnung)
UE Registerzeichen beim Verwaltungsgerichtshof
UJs Registerzeichen der Staatsanwaltschaft für Ermittlungsverfahren

gegen Unbekannt
UPR Umwelt- und Planungsrecht
Urt. Urteil
UWP Umweltrechtliche Beiträge aus Wissenschaft und Praxis
v. vom
Var. Variante
v.d. vor der
Verf. Verfasser
VerwArch Verwaltungsarchiv
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VG Verwaltungsgericht
VGH Verfassungsgerichtshof
vgl. vergleiche
VO Verordnung
Vorb. Vorbemerkung
VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechts-

lehrer
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
WissR Wissenschaftsrecht
WISTA Wirtschaft und Statistik
wistra Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
Ws Registerzeichen beim Oberlandesgericht für Beschwerdeverfah-

ren in Straf- und Bußgeldsachen
ZAR Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik
z. B. zum Beispiel
ZfBR-Beil. Zeitschrift für deutsches und internationales Bau- und Vergabe-

recht-Beilage
ZfIStw Zeitschrift für Internationale Strafrechtswissenschaft
ZfPW Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft
ZG Zeitschrift für Gesetzgebung
ZGR Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht
ZIS Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik
ZJS Zeitschrift für das Juristische Studium
ZLR Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht
ZParl Zeitschrift für Parlamentsfragen
ZPO Zivilprozessordnung
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
Zs Registerzeichen der Staatsanwaltschaft für Beschwerden über

Einstellungen von Verfahren
ZSHG Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz
ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
ZUR Zeitschrift für Umweltrecht
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Einleitung

Zahllose Berichte von Journalisten1 und Tierschutzorganisationen über Tier-
schutzskandale und gravierende Tierquälereien bei der gewerblichen Nutztierhal-
tung, während Tiertransporten und in Schlachthöfen liefern fortwährend Hin-
weise auf defizitäre Zustände in der deutschen Nutztierhaltung.2 Angesichts der
beachtlichen Anzahl der betroffenen Betriebe und Tiere verwundert, dass sich im
Verhältnis hierzu Strafurteile gegen Unternehmer oder Mitarbeiter von großen
Tierhaltungs- und Transportunternehmen sowie Schlachtbetrieben kaum aus-
findig machen lassen und auch Strafbefehle nur relativ selten ergehen.3 Be-
denkt man, dass der Nutztierbestand in der Bundesrepublik sich jährlich auf über
200 Millionen Tiere beläuft4 und allein im Jahr 2020 in deutschen Schlachthöfen
mehr als 759 Millionen Tiere – darunter 656 Millionen Hühner und 53 Millionen
Schweine – starben5, erscheint es nicht sehr wahrscheinlich, dass in den vielen
Tausend gewinnorientierten Betrieben der Massentierhaltung nur so wenige Straf-
taten begangen wurden, wie die Anzahl an Strafurteilen und Strafbefehlen auf
den ersten Blick nahelegt.6

1 Im Folgenden wird aus Gründen der Lesbarkeit das generische Maskulinum ver-
wendet. Weibliche und diverse Geschlechteridentitäten sind ausdrücklich ebenfalls um-
fasst.

2 So etwa BR24, „Verdacht auf Tierquälerei: Schlachthof Aschaffenburg untersucht“,
21.07.2023, https:/ /www.br.de/nachrichten/bayern/verdacht-auf-tierquaelerei-schlacht
hof-aschaffenburg-untersucht,T kdSJF7; Tagesschau, „Vorwurf der wiederholten Tier-
quälerei“, 21.07.2023, https:/ /www.tagesschau.de/investigativ/fakt/bayern-schlachthof-
tierquaelerei-100.html; WDR, „Tierquälerei: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Schwei-
nemastbetrieb im Kreis Kleve“, 04.07.2023, https:/ /www1.wdr.de/nachrichten/rhein
land/staatsanwaltschaft-ermittelt-schweinemastbetrieb-kleve-102.html; jeweils zuletzt
abgerufen am 22.07.2024.

3 Vgl. zuletzt etwa OLG Frankfurt a. M., NZWiSt 2021, 401; LG Ulm, Urt. v.
19.02.2020 – 1 Ns 12 Js 19998/16, BeckRS 2020, 12195; LG Memmingen, AuR 2023,
213. Siehe zu den Defiziten bei der Ahndung von entdeckten und angezeigten Tier-
schutzstraftaten im Jahr 2018 Künast, ZRP 2021, 238 (240).

4 Deutscher Bauernverband e.V., Situationsbericht 2023/2024, S. 21.
5 Statistisches Bundesamt, Genesis-Online, 41331-0001, https:/ /www-genesis.des

tatis.de/genesis//online?operation=table&code=41331-0001&bypass=true&levelindex=
0&levelid=1706519130852; Genesis-Online, 41322-0002, https:/ /www-genesis.destatis.
de/genesis//online?operation=table&code=41322-0002&bypass=true&levelindex=0&le
velid=1706519196191; jeweils zuletzt abgerufen am 22.07.2024.

6 Laut der Strafverfolgungsstatistik für das Jahr 2021 belief sich die Anzahl der we-
gen Straftaten nach dem Tierschutzgesetz Verurteilten bundesweit auf insgesamt 1008
Personen, von denen 995 zu einer Geldstrafe verurteilt wurden, siehe Statistisches Bun-
desamt, Fachserie 10, Rechtspflege, Strafverfolgung, 2021, S. 59, 130. Zu berücksichti-



Die anzunehmenden Vollzugsdefizite bestehen sowohl auf verwaltungsbehörd-
licher Ebene als auch im Hinblick auf bereits entdeckte Vorfälle. Werden straf-
rechtlich relevante Vorfälle bekannt, bleiben Ermittlungen regelmäßig aus. Aber
auch wenn Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, enden Strafverfahren wegen
Tierschutzstraftaten dennoch häufig mit einer Verfahrenseinstellung.7 Schätzun-
gen aufgrund ausgewerteter Antworten der Bundesregierung auf Kleine Anfra-
gen in der 19. Wahlperiode8 haben ergeben, dass von einer Nichtverfolgungs-
quote von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz in Höhe von mindestens 94 %
auszugehen ist.9 Auf das Vorliegen eines Vollzugsdefizits deutet zudem hin, dass
die Anzahl von Verurteilungen bzw. Strafbefehlen, die wegen Straftaten im Be-
reich der Nutztierhaltung ergehen, noch einmal geringer ausfällt als die von Judi-
katen, die in Bezug auf Haustiere erlassen werden10 – obwohl die Anzahl der
in Deutschland gehaltenen Nutztiere die sogenannter Luxustiere deutlich über-
wiegt.11 Selbst wenn die Diskrepanz zwischen den gerichtlichen Entscheidungen,
die im Bereich der Nutztierhaltung ergehen, und denen, die Tiertötungen und
Tiermisshandlungen von Haustieren betreffen, gleich ausfiele, würde dies der
Annahme eines Vollzugsdefizits in Bezug auf die Strafverfolgung von Tier-
schutzstraftaten im Bereich der Nutztierhaltung nicht entgegenstehen, denn wäh-
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gen ist, dass es sich hierbei indes nicht nur um Straftaten handelt, die im Bereich der
Nutztierhaltung begangen wurden, sondern auch Straftaten betreffend Haustiere erfasst
sind. Zudem differenziert die Strafverfolgungsstatistik nicht nach privaten und gewerb-
lichen Tierhaltern.

7 Siehe etwa AG Ulm, Urt. v. 15.03.2019 – 1 Ls 12 Js 19998/16, BeckRS 2019, 6846
Rn. 64 f.; Benner/Best/Büttner/Krämer, ATD 2021, 171 (175); Benner/Best/Büttner/
Krämer, MschrKrim 2022, 1 (15 f.); Deutscher Ethikrat, Stellungnahme „Tierwohl-
achtung“, S. 18 ff.; Gerhold/Noetzel, JuS 2022, 993 (993 ff.); Hahn/Hoven, Strafrecht-
liche Verfolgung von Tierschutzkriminalität, S. 13 f., 72 ff., 167ff.; Jäger, Tierschutz-
recht, S. 98; Thilo, Die Garantenstellung des Amtstierarztes, S. 203 ff., 234, 236 ff.;
Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik beim BMEL, Gutachten „Wege zu einer
gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“, S. 251, 283 f. Siehe auch die Daten bei
Sidhom, Eine statistische Untersuchung der gerichtlichen Sanktionspraxis tierschutzrele-
vanter Straftaten, S. 170, 176. Ähnlich auch Groß, Die Rechtsdurchsetzung von Tierbe-
langen, S. 103 f.; Greven, Die Tierhaltung aus strafrechtlicher Sicht, S. 189ff., 204; Ort/
Reckewell, in: Kluge, TierSchG, § 17 Rn. 3; Raspé, Die tierliche Person, S. 269. In diese
Richtung auch Hirt/Maisack/Moritz/Felde, TierSchG, Einl. Rn. 86, § 17 Rn. 124 ff.;
Iburg, NuR 2010, 395 (396); Kraemer, Tierschutz und Strafrecht, S. 287 ff.

8 BT-Drs. 19/3195, S. 6; BT-Drs. 19/3467, S. 2.
9 Siehe zu den Schätzungsgrundlagen und der Berechnung Bülte, Reform des Tier-

schutzkriminalstrafrechts, Rn. 13.
10 So auch Bülte, NJW 2019, 19 (19). Die Daten derStrafverfolgungsstatistik können

dies jedoch nicht belegen, da diese nicht erkennen lässt, inwieweit Strafverfahren we-
gen Tierquälerei gegen gewerbliche oder landwirtschaftliche Tierhalter geführt wurden
und ob den Verfahren Straftaten gegen Luxus- oder Nutztiere zugrunde lagen.

11 In der Bundesrepublik Deutschland wurden im Jahr 2023 rund 34,3 Mio. Haus-
tiere gehalten, siehe Statista, https:/ /de.statista.com/statistik/daten/studie/156836/um
frage/anzahl-der-haushalte-mit-haustieren-in-deutschland-2010/; zuletzt abgerufen am
27.06.2024.



rend die Halter von Haustieren diese in den allermeisten Fällen aus Liebe zum
Tier halten, verfolgen Nutztierhalter rein wirtschaftliche Gründe. Nahe liegt da-
her, dass sich Tiertötungen und Tiermisshandlungen häufiger gegen Nutztiere als
gegen Haustiere richten.

Tierschützer werfen den Staatsanwaltschaften im Zusammenhang mit der
Strafverfolgung von Tierschutzstraftaten in der Nutztierhaltung einen „mangeln-
den Ermittlungswillen“ und „Systemversagen“ vor.12 Die Rede ist auch von ei-
nem „blinden Fleck“13 bei der Strafverfolgung von Agrarkriminalität. Als zen-
trale Gründe für das Vollzugsdefizit im Tierschutz(straf)recht werden multi-
kausale Ursachen angeführt: Angenommen wird, dass diese insbesondere in der
Art der modernen Tierhaltung in Deutschland an sich14, der defizitären ver-
waltungsbehördlichen Durchsetzung tierschutzrechtlicher Vorschriften sowie der
überwiegend schlechten personellen Ausstattung der Staatsanwaltschaften und
der damit einhergehenden Arbeitsüberlastung vieler Staatsanwälte15 begründet
liegen. Zurückgeführt wird die mangelhafte Ahndung von Tierschutzstraftaten
durch die Staatsanwaltschaften zudem auf ein geringes Interesse am Tierschutz
und mangelhafte Fachkenntnisse.16 Angenommen wird, dass auch Staatsanwälte
einem gewissen Konformitätsdruck unterliegen und das Prädikat der Sozialadä-
quanz auch ihnen die Qualität der generellen Zulässigkeit bestimmter Formen
des Umgangs mit Tieren vermittelt.17

Jedenfalls in der jüngeren Vergangenheit haben Tierschützer sogar mit Mitteln
des Strafrechts versucht, dem Vollzugsdefizit im Tierschutzstrafrecht Rechnung
zu tragen: Staatsanwälte wurden angezeigt, weil diese ihre Aufgabe als zentrale
Ermittlungs- und Anklagebehörde bei der Ahndung von Tierschutzstraftaten so
defizitär und fehlerhaft wahrgenommen haben sollen, dass diese Praxis gar straf-
rechtlich relevant sein soll.18 Wären Staatsanwälte durch eine defizitäre Strafver-
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12 Siehe beispielsweise SWR1, „Tierquälerei . . . mit wenig Folgen“, 17.07.2021,
https:/ /www.swr.de/swr1/bw/programm/soko-tierschutz-102.html; Tagesschau, „Razzia
bei Fleischhändler“, 28.07.2021, https://www.tagesschau.de/investigativ/fakt/razzia-
schlachthof-101.html; jeweils zuletzt abgerufen am 22.07.2024.

13 Bülte, NJW 2019, 19 (19).
14 So etwa Hahn/Hoven, Strafrechtliche Verfolgung von Tierschutzkriminalität,

S. 153 ff.; vgl. auch Morié, Das Vergehen der Tierquälerei, S. 168 ff. sowie zur konven-
tionellen Schweinemast Bruhn/Wollenteit, NuR 2018, 160 (160 ff.).

15 Bergschmidt, Eine explorative Analyse, S. 31, 45; Künast, ZRP 2021, 238 (239).
16 Hirt/Maisack/Moritz/Felde, TierSchG, § 17 Rn. 124b; Künast, ZRP 2021, 238

(239).
17 Bülte, NJW 2019, 19 (23).
18 Siehe etwa Presseportal, „Staatsanwaltschaft Oldenburg schafft rechtsfreien Raum

in der Tierproduktion/SOKO Tierschutz stellt Strafanzeige wegen Verdachts auf Rechts-
beugung gegen die Staatsanwaltschaft Oldenburg“, 16.04.2019, https:/ /www.pressepor
tal.de/pm/110736/4246814; Süddeutsche Zeitung, „Tierschützer zeigen Staatsanwalt-
schaft wegen Untätigkeit an“, 17.04.2019, https://www.sueddeutsche.de/panorama/kri
minalitaet-oldenburg-tierschuetzer-zeigen-staatsanwaltschaft-wegen-untaetigkeit-an-dpa.


